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2128

Zehnte Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über eine Umlage für Hebammen-Lehranstalten

Vom 21. September 2004

Aufgrund des § 17a Abs. 10 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes – KHG – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. April 1991 (BGBl. I S. 886), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1776),
wird verordnet:

Artikel 1

§ 1 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über eine Umlage
für Hebammen-Lehranstalten vom 14. Februar 1984
(GV. NRW. S. 198), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 565), erhält folgende
Fassung: 

„Die Umlage beträgt ab dem Jahr 2004 1768 Euro.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 21. September 2004

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Die Ministerin 
für Gesundheit, Soziales,

Frauen und Familie

Birgit  F i s c h e r

– GV. NRW. 2004 S. 534

2251
Satzung 

der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) 

über die Grundsätze der Kanalbelegung 
für die analogen Kabelanlagen 

in Nordrhein-Westfalen 
(Kabelbelegungssatzung)

Vom 10. September 2004

Auf der Grundlage des § 20 Abs. 7 des Landesmedien-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) vom 2. Juli
2002 (GV. NRW. S. 334), zuletzt geändert durch das Ge-
setz zur Änderung des Gesetzes über den „Westdeutschen
Rundfunk Köln“ (WDR-Gesetz) – 10. Rundfunkände-
rungsgesetz – vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 320), er-
lässt die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen
(LfM) folgende Satzung:

§ 1 

Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Belegung von analogen
Kabelnetzen mit Rundfunkprogrammen und/oder Me-
diendiensten in solchen Kabelnetzen, deren zentrale
Einspeisestellen in Nordrhein-Westfalen betrieben 
werden. 

(2) Die Regelungen dieser Satzung gelten nicht für die
inhaltlich unveränderte, vollständige und zeitgleiche

Weiterverbreitung herangeführter Rundfunkprogramme
und/oder Mediendienste in Gebäuden oder zusammenge-
hörigen Gebäudekomplexen, die über ein Kabelnetz mit
bis zu 20 angeschlossenen Wohneinheiten verfügen. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) Eine analoge Kabelanlage im Sinne dieser Bestim-
mung ist eine Kabelanlage, die nicht vollständig im Sin-
ne des § 21 LMG NRW digitalisiert ist.

(2) Kabelnetze sind Breitbandkommunikationsnetze,
in denen leitungsgebunden von einer Einspeisestelle aus
die Übertragung von Rundfunkprogrammen und/oder
Mediendiensten mithilfe elektromagnetischer Schwin-
gungen durchgeführt wird. 

(3) Einspeisestelle ist diejenige Stelle im Kabelnetz,
bei der letztmalig die Möglichkeit besteht, das Pro-
gramm- und Diensteangebot verändert einzuspeisen.
Hiervon unberührt bleibt die Möglichkeit der vertragli-
chen Vereinbarung zwischen dem Kabelnetzbetreiber
und der Nutzerin oder dem Nutzer über eine nur teilwei-
se Inanspruchnahme des zur Verfügung stehenden Ange-
botes.

(4) Betreiber von Kabelnetzen sind natürliche oder
juristische Personen, welche für die Einspeisung von
Rundfunkprogrammen und/oder Mediendiensten in Ka-
belnetze verantwortlich sind.

(5) Grenzüberschreitende Programme i. S. d. § 18
Abs. 4 LMG NRW sind Rundfunkprogramme, die von
außerhalb der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens nach
Nordrhein-Westfalen terrestrisch einstrahlen und im
versorgten Gebiet der Kabelanlage terrestrisch mit
durchschnittlichem Antennenaufwand empfangbar sind.
Von außerhalb der Landesgrenze Nordrhein-Westfalens
können sowohl Programme aus einem anderen Bundes-
land als auch aus einem anderen Staat eingestrahlt
werden.

(6) Grenznahe Verbreitungsgebiete sind Gebiete, in de-
nen Programme im Sinne des Absatzes 5 empfangbar
sind. 

(7) Ein mit durchschnittlichem Antennenaufwand ter-
restrisch empfangbares Programm im Sinne des § 18
Abs. 4 LMG NRW liegt dann vor, wenn das Programm
aufgrund von repräsentativen Messungen in dem von der
Kabelanlage versorgten Gebiet für die Mehrheit der dort
lebenden Bevölkerung mit einer durchschnittlichen
Hausantennenanlage nach dem Stand der Technik zu
empfangen ist. Als erhöhter Antennenaufwand gelten
alle Antennensysteme, bei denen der durchschnittliche
Antennenaufwand überschritten wird.

(8) Ob ein Fernsehprogramm regional, lokal oder lan-
desweit im Sinne des § 18 Abs. 3 LMG NRW verbreitet
wird, hängt nicht vordringlich von seinem technischen
Übertragungsweg ab.

§ 3 

Allgemeine Belegungsgrundsätze

(1) Die Medienkommission der LfM trifft die notwen-
digen Feststellungen und Entscheidungen bei der Kabel-
belegung nach Maßgabe der §§ 14, 18, 19, 20, 22 LMG
NRW und dieser Satzung. 

(2) Dabei sind insbesondere folgende Maßgaben zu be-
rücksichtigen:

1. Die für Nordrhein-Westfalen gesetzlich bestimmten
öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme sowie ein
Fernsehprogramm über einen Offenen Kanal im
jeweiligen Versorgungsgebiet des Kabelnetzes sind
vorrangig einzuspeisen. Gleiches gilt für die lokalen
Hörfunkfunkprogramme und Hochschulsendungen in
deren jeweiligem Verbreitungsgebiet.

2. Reicht die Kapazität eines Kabelnetzes nicht für die
Verbreitung und Weiterverbreitung aller weiteren
Rundfunkprogramme aus, die darin eingespeist wer-
den sollen, ist für höchstens 17 Kanäle die Vorrang-
entscheidung nach § 14 LMG NRW zu treffen. Dabei
sind die aufgrund einer Zuweisung der LfM terrest-
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risch verbreiteten landesweiten Rundfunkprogramme
vorrangig zu berücksichtigen. Im Rahmen der Vor-
rangentscheidung ist auch festzulegen, welche Kanä-
le für die Belegung nach Satz 1 zur Verfügung stehen.

3. Bis zu zwei der nach Absatz 2 zu belegenden Kanäle
sind mit Fernsehprogrammen zu belegen, die re-
gional, lokal oder landesweit im Geltungsbereich
des LMG NRW verbreitet werden. Die Entscheidung
über die Anzahl der Kanäle nach Satz 1 und die
Auswahl des Programms ist nach § 14 LMG NRW zu
treffen.

4. Für grenznahe Verbreitungsgebiete ist zu bestimmen,
dass einer der von der LfM nach Nummer 2 zu bele-
genden Kanäle mit einem grenzüberschreitend im
versorgten Gebiet des Kabelnetzes mit durchschnitt-
lichem Antennenaufwand terrestrisch empfangbaren
Programm belegt wird.

5. Mindestens ein Kanal der nach Nummer 2 zu belegen-
den Kanäle ist mit direkten Angeboten an die Öffent-
lichkeit für den Verkauf, den Kauf, die Miete oder
Pacht von Waren oder Erzeugnissen oder für die Er-
bringung von Dienstleistungen zu belegen.

6. Es kann bestimmt werden, dass von den nach Num-
mer 2 zu belegenden Kanälen bis zu zwei fremdspra-
chige Programme, die für ausländische Bürgerinnen
und Bürger bestimmt sind, in solche Kabelnetze unter
Beachtung der Grundsätze nach § 14 Abs. 2 LMG
NRW eingespeist werden, in deren Verbreitungsgebiet
diese Bürgerinnen und Bürger einen bedeutenden An-
teil an der Bevölkerung stellen.

7. Ein Kanal kann zur Nutzung zu unterschiedlichen
Zeiten oder in turnusmäßigem Wechsel für mehrere
Programme zugeteilt werden, solange und soweit da-
durch den in § 18 Abs. 2 i.V.m. § 14, § 18 Abs. 3 bis
Abs. 8 LMG NRW genannten Kriterien eher entspro-
chen werden kann.

(3) Bei den Entscheidungen nach Absatz 1 und Ab-
satz 2 ist auch die Akzeptanz der Rundfunkprogramme
und Mediendienste bei den an den Kabelnetzen ange-
schlossenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu be-
rücksichtigen.

(4) Für die nach Absatz 1 und Absatz 2 zu treffenden
Feststellungen und Entscheidungen sind die Programm-
veranstalter und/oder Anbieter von Mediendiensten ver-
pflichtet, der LfM die hierzu verfügbaren Unterlagen zur
Verfügung zu stellen. Dabei sind alle Angaben zur Pro-
grammvielfalt und Anbietervielfalt zu machen, die für
die Beurteilung nach den Gesichtspunkten des § 14
Abs. 2 und 3 LMG NRW erforderlich sind. Sofern die
LfM für diese Angaben einen gesonderten Fragebogen
vorhält, ist dieser Fragebogen zu verwenden. Anbieter
von Mediendiensten erhalten darüber hinaus Gelegenheit
zur Stellungnahme, inwieweit der Mediendienst zur An-
gebots- und Anbietervielfalt beitragen kann. Soweit Ver-
anstalter und/oder Anbieter von Mediendiensten natio-
nale Nutzungsdaten, die anerkannten methodischen
Standards entsprechen, erheben lassen, sind diese, bezo-
gen auf Nordrhein-Westfalen, vorzulegen. Gleiches gilt,
wenn Veranstalter und/oder Anbieter von Mediendiens-
ten Nutzungsdaten für Nordrhein-Westfalen, die den ge-
nannten Standards entsprechen, erheben lassen. 

(5) Der Kabelnetzbetreiber hat der LfM für jedes von
ihm betriebene Kabelnetz folgende Angaben zu machen
bzw. Unterlagen einzureichen und auf Anfrage unverzüg-
lich zur Verfügung zu stellen: 

1. Betriebsbereich des Kabelnetzes,

2. Zahl der angeschlossenen Wohneinheiten,

3. Zahl der anschließbaren Wohneinheiten,

4. Übertragungskapazität des Kabelnetzes,

5. Liste der eingespeisten Fernsehprogramme (mit
Kanalangabe),

6. Liste der eingespeisten Hörfunkprogramme (mit
Frequenzangabe),

7. im Falle des § 4 das Ergebnis der vom Antragsteller
nach § 4 Satz 2 durchgeführten Ermittlung.

Jede Änderung der Tatsachen nach Satz 1 ist der LfM
ohne besondere Aufforderung mitzuteilen.

(6) Die Entscheidung über die Belegung der ver-
bleibenden Kanäle mit Rundfunkprogrammen und/oder
Mediendiensten trifft der Kabelnetzbetreiber nach Maß-
gabe der allgemeinen Gesetze. Die Vorschriften der §§ 20
Abs. 3, 21 Abs. 4 und Abs. 6 LMG NRW gelten entspre-
chend.

(7) Zwischen den Kabelnetzbetreibern und den Rund-
funkprogrammveranstaltern und/oder Mediendienstean-
bietern sollen angemessene privatrechtliche Einspeise-
verträge abgeschlossen werden.

§ 4 

Ausnahmen

Für die in § 84 und § 85 LMG NRW genannten Ein-
richtungen und Wohnanlagen lässt die LfM auf Antrag
der Eigentümerin oder des Eigentümers oder des
Kabelnetzbetreibers Ausnahmen von der Rangfolge
nach § 18 Abs. 2 bis 7 LMG NRW zu. Dabei sollen Wün-
sche der angeschlossenen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, welche in geeigneter Weise durch deren schrift-
liche Befragung zu ermitteln sind, angemessen berück-
sichtigt werden. 

§ 5 

Verfahren

(1) Die Medienkommission der LfM entscheidet im Be-
nehmen mit den Kabelnetzbetreibern über die technische
Belegung der Kabelkanäle nach § 18 Abs. 1 bis 7 LMG
NRW und nach Maßgabe dieser Satzung. 

(2) Hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
programme stellt sie das Benehmen mit dem WDR, dem
ZDF oder dem DeutschlandRadio her. 

(3) Die LfM setzt für Veranstalter, deren Programm
aufgrund einer Rangfolgeentscheidung nicht mehr in ei-
ne Kabelanlage eingespeist werden kann, Übergangsfris-
ten für den Vollzug der Rangfolgeentscheidung fest. Die
Übergangsfrist beträgt im Regelfall sechs Monate. Hier-
von kann insbesondere abgewichen werden, wenn dem
Veranstalter eine kürzere Fristsetzung wirtschaftlich zu-
mutbar ist. §§ 48 und 49 VwVfG. NRW. finden keine An-
wendung. Eine Entschädigung für Vermögensnachteile,
die Veranstaltern und Betreibern von Kabelanlagen
durch eine rechtmäßige Rangfolgeentscheidung und de-
ren Vollzug entstehen, findet nicht statt. 

(4) Die Rangfolgeentscheidung mit der Kanalzuwei-
sung wird sowohl dem Kabelnetzbetreiber als auch den
betroffenen Programmveranstaltern und/oder Anbietern
von Mediendiensten per Bescheid mitgeteilt. 

(5) Die LfM überprüft ihre Rangfolgeentscheidung für
die Belegung von Kabelanlagen in regelmäßigen Abstän-
den, mindestens aber alle 18 Monate. 

§ 6 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung wird im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt
gemacht. Sie tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung tritt die Sat-
zung der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfa-
len (LfR) über die Grundsätze der Kanalbelegung für die
Kabelanlagen in Nordrhein-Westfalen vom 19. Juni 1998
(GV. NRW. S. 504) außer Kraft. 

Düsseldorf, den 10. September 2004

Der Direktor 
der Landesanstalt für Medien (LfM)

i. V.

Dr. Jürgen  B r a u t m e i e r

– GV. NRW. 2004 S. 534
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23

Verordnung 
zu Regionalen Flächennutzungsplänen 

nach § 10 a Landesplanungsgesetz

Vom 28. September 2004

Aufgrund des § 10 a Abs. 7 Landesplanungsgesetz
(LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Feb-
ruar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 3. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), wird im Ein-
vernehmen mit dem Ausschuss für Umweltschutz und
Raumordnung des Landtags verordnet:

§ 1 

Bildung von Planungsgemeinschaften

(1) Der Zusammenschluss der Gemeinden ist durch die
Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt zu ma-
chen.

(2) Im Rahmen der Anzeige einer Planungsgemein-
schaft gemäß § 10 a Abs. 1 Satz 2 LPlG sind der
Landesplanungsbehörde die gemeinsamen Planungs-
ziele der betreffenden Gemeinden in Grundzügen dar-
zulegen.

(3) Die Landesplanungsbehörde informiert die betrof-
fenen Ministerien über die Anzeige und die Planungs-
ziele.

§ 2

Beendigung einer Planungsgemeinschaft

(1) Die der Planungsgemeinschaft angehörenden Ge-
meinden haben der Landesplanungsbehörde auf Verlan-
gen Auskunft über das Vorliegen von Planungsaktivitä-
ten zu erteilen, damit die Behörde das Fortbestehen der
Planungsgemeinschaft im Sinne des § 10 a Abs. 6 Satz 1,
1. Alternative LPlG überprüfen kann.

(2) Eine Beendigung der Planungsgemeinschaft im
Sinne des § 10 a Abs. 6 Satz 1 LPlG ist durch die 
Landesplanungsbehörde im Gesetz- und Verordnungs-
blatt des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt zu
machen.

§ 3 

Verfahrensleitender Ausschuss

(1) Die beteiligten Gemeinden sind berechtigt, einen
gemeinsamen verfahrensleitenden Ausschuss im Sinne
von § 10 a Abs. 7 Nr. 1 LPlG zu bilden. 

(2) Der Ausschuss trifft die notwendigen Entscheidun-
gen mit Ausnahme des Planbeschlusses (§ 6). 

(3) Haben sich die beteiligten Gemeinden zur Be-
setzung des Ausschusses auf einen einheitlichen Wahl-
vorschlag geeinigt, sind einstimmige Beschlüsse der 
Räte über die Annahme dieses Wahlvorschlages aus-
reichend.

(4) Kommt ein einheitlicher Wahlvorschlag nicht zu-
stande, so wird nach den Grundsätzen der Verhältnis-
wahl in einem Wahlgang abgestimmt. Dabei sind die
Wahlstellen auf die Wahlvorschläge der in den Räten
vertretenen Fraktionen nach der Reihenfolge der
Höchstzahlen zu verteilen, die sich durch Teilung der
auf die Wahlvorschläge entfallenden Stimmenzahlen
durch 1, 2, 3 usw. ergeben. Über die Zuteilung der letz-
ten Wahlstelle entscheidet bei gleichen Höchstzahlen
das vom Bürgermeister zu ziehende Los. Entfällt bei
diesem Verfahren auf eine der in den Räten vertretenen
Fraktionen kein Sitz, ist die Fraktion berechtigt, ein
stimmberechtigtes Mitglied in den Ausschuss zu ent-
senden. 

(5) Das Nähere über die Bildung und das Verfahren in
diesem Ausschuss regeln die beteiligten Gemeinden
durch eine gemeinsame Geschäftsordnung.

§ 4

Erarbeitung 
des Regionalen Flächennutzungsplanes

(1) Bei der Erarbeitung des Regionalen Flächennut-
zungsplanes hat die Planungsgemeinschaft Ziele der
Raumordnung und Landesplanung zu beachten und
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung zu
berücksichtigen. § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) fin-
det Anwendung. Darüber hinaus sind fachplanerische
Ansprüche an den Raum und die Ergebnisse informeller
Planungen zu berücksichtigen.

(2) Der Regionale Flächennutzungsplan hat hinsicht-
lich seiner Funktion als Regionalplan die Funktion eines
Landschaftsrahmenplanes und eines forstlichen Rah-
menplanes. 

(3) Die Planungsgemeinschaft führt zum Zwecke der
Erarbeitung des Regionalen Flächennutzungsplanes eine
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden im Sin-
ne des Baugesetzbuches bzw. der Mitwirkung der Betei-
ligten im Sinne des Landesplanungsgesetzes durch.

(4) Die Ergebnisse der Beteiligungen im Sinne des Ab-
satzes 3 werden in der Planungsgemeinschaft erörtert.
Auf Grundlage dieser Erörterungen ist Einvernehmen
über eine etwaige inhaltliche Änderung des Planentwurfs
zu erzielen.

(5) Im Falle einer Änderung des Planentwurfs hat eine
erneute Auslegung gemäß den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches und des Landesplanungsgesetzes zu er-
folgen.

§ 5 

Inhalt und Form 
des Regionalen Flächennutzungsplanes

(1) In dem Regionalen Flächennutzungsplan sind
sowohl die Festlegungen i. S. d. § 7 Abs. 1 bis 4 Raumord-
nungsgesetz (ROG) als auch die Darstellungen i. S. d. § 5
BauGB zu kennzeichnen.

(2) Die zeichnerischen Darstellungen erfolgen im Maß-
stab 1:50.000. Sie müssen nach Gegenstand, Form und
Inhalt der Anlage 1 zur 3. DVO zum Landesplanungs-
gesetz vom 17. Januar 1995 (GV. NRW. S. 144) sowie der
Planzeichenverordnung 1990 vom 18. Dezember 1990
(BGBl. I 1991 S. 58) entsprechen.

§ 6

Planbeschluss

(1) Der Regionale Flächennutzungsplan wird durch
die Räte der der Planungsgemeinschaft angehörenden
Gemeinden gemeinsam beschlossen.

(2) Die Räte können bestimmen, welche Gemeinde den
Planbeschluss zugleich für alle Mitglieder der Planungs-
gemeinschaft der Landesplanungsbehörde zur Genehmi-
gung vorlegt.

§ 7

Bekanntmachung

Für die Bekanntmachung des Regionalen Flächennut-
zungsplanes gelten die einschlägigen Vorschriften des
Baugesetzbuches und des Landesplanungsgesetzes ent-
sprechend.

§ 8

Teilraumplanungsverbot

Gemäß § 9 Abs. 6 Satz 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 1
Satz 2 ROG ist für das von einem Regionalen Flächennut-
zungsplan umfasste Planungsgebiet eine räumliche Teil-
planung unzulässig.

§ 9

Planbindung

(1) Weicht die Planung eines öffentlichen Planungsträ-
gers vom Regionalen Flächennutzungsplan ab, so gilt § 7
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BauGB mit der Maßgabe, dass ein Einvernehmen mit der
betroffenen Gemeinde im Sinne des § 7 Satz 4 BauGB nur
auf Grundlage einer einheitlichen Willensbildung aller
an der Planungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden
wirksam erzielt werden kann.

(2) Die Vorschrift über das Zielabweichungsverfahren
nach dem Landesplanungsgesetz findet bei der Abwei-
chung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung
mit der Maßgabe Anwendung, dass ein Einvernehmen
mit den fachlich betroffenen Behörden und Stellen und
der Belegenheitsgemeinde zu erzielen ist, wobei die Bele-
genheitsgemeinde ihr Einvernehmen nur auf Grundlage
einer einheitlichen Willensbildung aller an der Planungs-
gemeinschaft beteiligten Gemeinden wirksam erklären
kann.

§ 10

Änderung, Ergänzung und Aufhebung 
des Regionalen Flächennutzungsplanes

Der Regionale Flächennutzungsplan kann während des
Bestehens der Planungsgemeinschaft nur durch einen ge-
meinsamen Beschluss aller an der Planungsgemeinschaft
beteiligten Gemeinden geändert, ergänzt oder aufgeho-
ben werden.

§ 11

Vereinfachtes 
Planänderungsverfahren

Werden durch Änderungen oder Ergänzungen eines Re-
gionalen Flächennutzungsplanes die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt, finden die entsprechenden Regelun-
gen über ein vereinfachtes Planänderungsverfahren nach
dem Baugesetzbuch und dem Landesplanungsgesetz ent-
sprechende Anwendung.

§ 12

Befristung

Die Rechtsverordnung tritt fünf Jahre nach ihrem In-
Kraft-Treten außer Kraft.

Düsseldorf, den 28. September 2004

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Peer  S t e i n b r ü c k

Der Innenminister

Dr. Fritz  B e h r e n s

Der Minister
für Städtebau und Wohnen,

Kultur und Sport

zugleich für

die Ministerin 
für Umwelt und Naturschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Dr. Michael  V e s p e r

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung

Dr. Axel  H o r s t m a n n

– GV. NRW. 2004 S. 536

41

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Errichtung, die Zusammensetzung

und das Verfahren des Sanktionsausschusses
an der Börse Düsseldorf

(Sanktionsausschussverordnung)

Vom 25. August 2004

Aufgrund des § 20 Abs. 1 Satz 1 des Börsengesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 2002
(BGBl. I S. 2010), zuletzt geändert durch Artikel 72 der
Achten Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit
§ 1 der Verordnung zur Übertragung von Ermächtigun-
gen nach dem Börsengesetz vom 3. September 2002 (GV.
NRW. S. 451), wird verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Errichtung, die Zusammen-
setzung und das Verfahren des Sanktionsausschusses an
der Börse Düsseldorf (Sanktionsausschussverordnung)
vom 9. Mai 2003 (GV. NRW. S. 264) wird wie folgt ge-
ändert:

In § 10 Abs. 4 werden die Wörter „des Gesetzes über die
Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen“ er-
setzt durch die Wörter „des Gesetzes über die Vergütung
von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern,
Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädi-
gung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen
Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz – JVEG)“.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Düsseldorf, den 25. August 2004

Der Finanzminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Jochen  D i e c k m a n n

– GV. NRW. 2004 S. 537

77

Änderung der Satzung 
für die Emschergenossenschaft

Vom 19. November 2003

Die Genossenschaftsversammlung hat aufgrund des § 9
Abs. 1 i. V. mit §§ 10 und 13 Abs. 1 des Gesetzes über die
Emschergenossenschaft (EmscherGG) vom 7. Februar
1990 (GV. NRW. S. 144), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), am 19. No-
vember 2003 beschlossen, die Satzung für die Emscher-
genossenschaft vom 22. Januar 1991 (GV. NRW. S. 26), zu-
letzt geändert durch Satzungsänderung vom 6. Dezember
2001 (GV. NRW. S. 862),wie folgt zu ändern:

In § 20 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „1. Juli“ durch
die Angabe „30. Juni“ ersetzt.

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der Be-
kanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften des EmscherGG gegen
die Satzung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Be-
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kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c) der Vorstand hat den Beschluss der Genossenschafts-
versammlung vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der
Genossenschaft vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,
die den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. Januar
2004, Az.: IV – 6 5.2.03, gemäß § 10 Abs. 2 EmscherGG
genehmigte Änderung der Satzung sowie der Hinweis
nach § 10 Abs. 5 EmscherGG werden hiermit gemäß § 10
Abs. 4 EmscherGG bekanntgemacht.

Essen, den 19. November 2003

Der Vorsitzende des Vorstandes

Dr.  S t e m p l e w s k i

Genehmigung

Gemäß § 10 Abs. 2 des Gesetzes über die Emscher-
genossenschaft – EmscherGG – vom 7. Februar 1990
(GV. NRW. S. 144), zuletzt geändert durch Gesetz vom
25. September 2001 (GV. NRW. S. 708), genehmige ich die
von der Genossenschaftsversammlung der Emscher-
genossenschaft am 19. November 2003 beschlossene „Än-
derung der Satzung für die Emschergenossenschaft“ für
die Emschergenossenschaft.

Düsseldorf, den 15. Januar 2004

Im Auftrag

V a l e n t i

– GV. NRW. 2004 S. 537

7831

Verordnung 
über die Beiträge an die Tierseuchenkasse 

für das Jahr 2005 
(TSK-BeitragsVO 2005)

Vom 13. August 2004

Auf Grund des § 12 des Ausführungsgesetzes zum Tier-
seuchengesetz (AGTierSG-NW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. November 1984 (GV. NRW.
S. 754, ber. 1985 S. 325), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. Juli 2004 (GV. NRW. S. 370), wird verordnet:

§ 1

Beiträge

(1) Für Tiere in Nordrhein-Westfalen werden die von
den Tierbesitzern für das Jahr 2005 zu erhebenden Bei-
träge wie folgt festgesetzt:

1. Pferde
Beiträge in Beständen mit

1 bis 3 Tieren, je Bestand = 5,00 ¤

4 und mehr Tieren, je Tier = 1,50 ¤

2. Rinder
Beiträge in Beständen mit

1 Tier = 5,00 ¤

2 und mehr Tieren, je Tier = 4,00 ¤

Der Beitragsbonus wird für Bestände mit 2 und mehr
Tieren gewährt.

3. Schweine
Beiträge in Beständen mit

1 bis 8 Tieren, je Bestand = 5,00 ¤

9 und mehr Tieren, je Tier = 0,60 ¤

Der Beitragsbonus wird für Bestände mit 13 und mehr
Tieren gewährt. 

4. Schafe
Beiträge in Beständen mit

1 bis 5 Tieren, je Bestand = 5,00 ¤

6 und mehr Tieren, je Tier = 1,00 ¤

5. Ziegen
Beiträge in Beständen mit

1 bis 5 Tieren, je Bestand = 5,00 ¤

6 und mehr Tieren, je Tier = 1,00 ¤

6. Geflügel
a) Hühner

Beiträge für Hühner

1 bis 400 Tiere, je Bestand = 5,00 ¤

401 und mehr Tiere,

je angefangene hundert Tiere = 1,15 ¤

b) Gänse, Enten, Truthühner

Beiträge für Gänse, Enten, Truthühner

1 bis 99 Tiere, je Bestand = 5,00 ¤

100 und mehr Tiere, je Tier = 0,05 ¤

7. Bienen
Beiträge in Beständen mit

1 bis 3 Völkern, je Bestand = 5,00 ¤

4 und mehr Völkern, je Volk = 1,50 ¤

(2) Bestand im Sinne dieser Verordnung sind alle Tiere
einer Art, die in räumlichem Zusammenhang gehalten
oder gemeinsam ver- und entsorgt werden.

§ 2

Beitragsbonus

(1) Die Beiträge sind innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Bescheides zu zahlen. Maschinell erstellte Rech-
nungen gelten als Bescheide.

(2) Bei Schweinen wird für alle Bestände mit mehr als
12 Schweinen ein Bonus von 20 v. H. auf den Gesamtbei-
trag für Schweine gewährt, wenn der Tierbesitzer sich
verpflichtet, eine oder mehrere der folgenden Bedingun-
gen im Beitragsjahr zu erfüllen: 

a) Geschlossene Systeme

Alle Schweine werden in einem geschlossenen
System gehalten, wobei keine Schweine von außer-
halb in den Betrieb verbracht werden, ausgenom-
men Zuchtschweine, die ausschließlich und direkt
aus anerkannten Zuchtunternehmen oder Zuchtver-
bänden oder von Betrieben, die mit den anerkann-
ten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden in
Fragen der Hygiene vergleichbar sind, bezogen
werden.

b) Zuchtbetriebe

Der Bezug von Zuchtschweinen erfolgt ausschließlich
und direkt von anerkannten Zuchtunternehmen oder
Zuchtverbänden oder von Betrieben, die mit den an-
erkannten Zuchtunternehmen oder Zuchtverbänden
in Fragen der Hygiene vergleichbar sind. 

538



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 35 vom 6. Oktober 2004

c) Mastbetriebe
Der Bezug aller im Beitragsjahr eingestallten Nutz-
schweine erfolgt ausschließlich und direkt aus insge-
samt höchstens drei Schweinebeständen (auch Sys-
temferkel- und spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrie-
be). Die eingestallten Nutzschweine dürfen, insbeson-
dere auch beim Transport, keinen Kontakt mit
Schweinen anderer Bestände gehabt haben. 

d) Kombinierte Zucht- und Mastbetriebe

Für den Zuchtbestand wird die Bedingung nach
Buchstabe b und für den Mastbestand nach Buch-
stabe c erfüllt.

Die Verpflichtungserklärung muss bis zum 31. Janu-
ar 2005 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein.
Verspätet abgegebene Verpflichtungen bleiben un-
berücksichtigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung
der Verpflichtung durch die Vorlage von Dokumen-
ten nachzuweisen; hinsichtlich der Verpflichtung
nach Buchstabe c, beim Transport keinen Kontakt
mit Schweinen aus anderen Beständen zuzulassen,
genügt als Nachweis die Vorlage einer entsprechen-
den schriftlichen Vereinbarung mit dem Transpor-
teur.

Die Vergleichbarkeit in Fragen der Hygiene nach den
Buchstaben a und b wird von dem Tiergsundheits-
dienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-West-
falen auf Antrag festgestellt. Anträge auf Vergleich-
barkeit für das Beitragsjahr 2005 sind bis zum 1. De-
zember 2004 bei dieser Stelle einzureichen.

(3) Bei Rindern wird für Bestände mit mehr als 1 Rind
ein Bonus von 1,50 ¤ je Tier auf den Gesamtbeitrag für
Rinder gewährt, wenn der Tierbesitzer sich verpflichtet,
eine oder mehrere der folgenden Bedingungen im Bei-
tragsjahr zu erfüllen: 

a) Zuchtbetriebe

Bis zum 31. Januar 2005 wird beim zuständigen Vete-
rinäramt eine Erklärung entsprechend Anlage 1 der
Leitlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für den
Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion
mit dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal
Disease und für die Sanierung infizierter Rinderbe-
stände (BVD-Leitlinien) vom 14. Januar 1999 (MBl.
NRW. S. 209) abgegeben und

– die in den BVD-Leitlinien vorgesehenen Impfungen
werden tatsächlich durchführt und

– den weiteren Verpflichtungen aus den BVD-Leit-
linien während des gesamten Beitragsjahres wird
nachgekommen.

b) Mastbetriebe

In den Mastbestand werden im Beitragsjahr aus-
schließlich Tiere eingestallt, die von einer Bescheini-
gung über die BVD-Freiheit oder BVD-Unverdäch-
tigkeit gemäß Anlage 2 der Leitlinien des BML für
den Schutz von Rinderbeständen vor einer Infektion
mit dem Virus der Bovinen Virusdiarrhoe/Mucosal
Disease und für die Sanierung infizierter Rinderbe-
stände (BAnz. vom 20. Januar 1998, S. 1474) begleitet
sind.

c) Kombinierte Zucht- und Mastbetriebe

Für den Zuchtbestand wird die Bedingung nach
Buchstabe a und für den Mastbestand nach Buch-
stabe b erfüllt. Für den Mastbestand gilt die Bedin-
gung nach Buchstabe b auch als erfüllt, wenn Nutz-
rinder aus dem eigenen Zuchtbestand eingestallt und
für diesen die Bedingungen nach Buchstabe a erfüllt
werden.

Die Verpflichtungserklärung muss bis zum 31. Januar
2005 bei der Tierseuchenkasse eingegangen sein. Ver-
spätet abgegebene Verpflichtungen bleiben unbe-
rücksichtigt. Im Schadensfall ist die Einhaltung der
Verpflichtung durch die Vorlage von Dokumenten
nachzuweisen.

(4) Die Bonusregelung des Absatz 3 kommt nicht zur
Anwendung, wenn mit Wirkung zum 1. Januar 2005

durch bundesrechtliche Vorschriften die Sanierung der
Rinderbestände vom BVD-Virus rechtsverbindlich vorge-
schrieben wird. 

(5) Das Beitragsjahr ist das Kalenderjahr 2005.

§ 3 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die TSK-BeitragsVO 2004 vom 1. Okto-
ber 2003 (GV. NRW. S. 691) außer Kraft; diese Verordnung
ist weiter für Beitragsforderungen aus dem Jahr 2004 an-
zuwenden.

Düsseldorf, den 13. August 2004

Die Ministerin 
für Umwelt, und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Bärbel  H ö h n

– GV. NRW. 2004 S. 538

Genehmigung der 
21. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 

für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Teilabschnitt Oberbereich Siegen 

im Gebiet der Stadt Siegen

Vom 23. September 2004

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Arnsberg hat in
seiner Sitzung am 1. Juli 2004 die Aufstellung der Ände-
rung des Gebietsentwicklungsplanes für den Regierungs-
bezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Siegen im
Gebiet der Stadt Siegen beschlossen (Darstellung der Ge-
werbe- und Industrieansiedlungsbereiche „Faule Bir-
ke/Eisernhardt“ und „Oberschelden/Seelbach“).

Diese Änderung habe ich mit Erlass vom 23. September
2004 – V.2 – 30.13.05.22 – gemäß § 16 Abs. 1 des Landes-
planungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert
am 17. Mai 2001 (GV. NRW. S. 195) im Einvernehmen mit
den fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Gemäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden
die in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes ent-
haltenen Darstellungen mit der Bekanntmachung der
Genehmigung Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung.

Die 21. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für
den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbe-
reich Siegen wird beim Ministerium für Verkehr, Energie
und Landesplanung (Landesplanungsbehörde), der Be-
zirksregierung Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) sowie
der Stadt Siegen zur Einsicht für jedermann niederge-
legt.

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt
nach § 16 Abs. 2 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes.

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf
Folgendes hin:

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs-
planes ist unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach
dieser Bekanntmachung bei der Bezirksregierung Arns-
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berg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht worden
ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Geneh-
migung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren Be-
kanntmachung verletzt worden sind.

Düsseldorf, den 23. September 2004

Der Minister 
für Verkehr, Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dieter  K r e l l

– GV. NRW. 2004 S. 539


